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Gremium Zuständigkeit
beraten in der Sitzung

am dafür dagegen enthalten

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 14.10.2024

14. Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt die Anlagen der beigefügten 14. Änderungssatzung
zur Hauptsatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen.

Stralsund, 30. September 2024 gez. Dr. Stefan Kerth
- Landrat –

Beschlussvorlage
Federführender Fachdienst:

FD Büro des Landrates und des Kreistages
Vorlagen Nr.:

BV/4/0044/1

Status: öffentlich
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Begründung:

Am 10. Juni 2024 sind in Mecklenburg-Vorpommern umfassende Änderungen der
Kommunalverfassung in Kraft getreten. In Folge dessen ist die Hauptsatzung des
Landkreises Vorpommern-Rügen auf die geänderte Rechtslage hin anzupassen.

Mit dieser Beschlussvorlage in der konstituierenden Kreistagssitzung wurden die
wichtigsten Änderungen beschlossen.

Eine umfangreiche Überarbeitung der Hauptsatzung erfolgte verwaltungsintern. Dabei sind
vor allem auch die Erfahrungen aus der praktischen Anwendung der bisherigen
Hauptsatzung in den umfassenden Prozess der Überarbeitung mit eingeflossen.

Anlagen:

 Anlage 1 – Änderungssatzung

 Anlage 2 - Hauptsatzung Änderungsmodus

 Anlage 3 - Hauptsatzung Lesefassung

 Anlage zu 6 Abs. 4 HS

Finanzielle Auswirkungen: keine haushaltsmäßige Berührung

Gesamtkosten:

Finanzierung

Veranschlagung im
aktuellen Haushaltsplan:

Produkt/Konto:

über- oder
außerplanmäßige Ausgabe:

Deckung erfolgt aus Produkt/Konto:
- MA
- ME

Folgekosten in kommenden
Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr:

Haushaltsjahr:

Haushaltsjahr:

Haushaltsjahr:

Bemerkungen:


